Musterantrag für Hartz IV-Empfänger, deren Warmwasseraufbereitung zentral erfolgt (nicht durch in der Wohnung installierte Vorrichtungen)

Name








Ort, Datum

Adresse

Nr. BG

Jobcenter Vogtland

Göltzschtalstr. 46

08209 Auerbach

Antrag auf rückwirkende Anerkennung des Bedarfs der zentralen Warmwassererzeugung als Bestandteil der Leistung für die Heizung der Unterkunft

Sehr geehrte Damen und Herren., 

hiermit beantrage ich / beantragen wir die Anerkennung und Zahlung der Kosten für die Warmwassererzeugung ab 01.01.2011. 

Wir beziehen uns dabei auf  das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, dass zum 01.01.2011 in Geltung gesetzt wurde. 

Kosten für die Warmwasserbereitung gehören nicht mehr zu den Bedarfen der Regelleistung, wurden aber bisher nach § 20 Anlage 3 SGB II von den Heizkosten abgezogen.

Unser Warmwasser wird durch Fernheizung erwärmt.

Mit freundlichen Grüßen

....................................

